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Leitsatz I Headnote I Sommaire 

Die Beschwerde des Einsprechenden ist zulassig, wenn sich die schriftliche 
Begrundung ausschlielUich darauf stützt, dag der Patentinhaber nach Einlegung 
der Beschwerde selbst den Antrag auf Widerruf des Patents gesteilt hat. 

Beantragt der Patentinhaber den Widerruf seines Patents, so ist das Patent 
auf der Grundlage dieses Antrags zu widerrufen. Es besteht kein Offentliches 
Interesse daran. ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrecht-
zuerhalten (im Anschlu.9 an die Entscheidungen T 186/84 und T 237/84). 
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ENTSCHEIDUNG 
der Technischen Beschwerdekamnier 3.3.1 

VOffi 13 Februar 1989 

Europàisches 	European Patent 
Patentamt 	Office 

Beschwerdekammerfl 	Boards of Appeal 
Aktenzeichen T 459/88 - 3.3.1 jo))  
BeschwerdefUhrer: 	ASEA Aktiebolag 
(Einsprechender 02) 	Vasteras 

Schweden 

Vertreter: 	Dr.-Ing., Dipl.I. J. Boecker 
Rathenauplatz 2 
6000 Frankfurt 

Beschwerdegegner: 	MAN GUTEHOFFNIJNGSHUTTE GMBH 
(Patentinhaber) 	Bahnhofstraie 66 

Postfach 11 02 40 
D-4200 Oberhausen 11 

Weiterer Verfahrens- 	VOEST-ALPINE AG 
beteiligter: 	Muldenstr. 5 
(Einsprechender 01) 	A-4020 Linz 

Vertreter: 	Wolfram Gustav, Dipi. -Ing. 
Schwindgasse 7 
P.O. Box 205 
A-1041 Wien 

I 

Angefochtene Entscheidung: 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Jahn 
Mitglieder: 	G.D. Paterson 

R. Spangenberg 

Zwischenentscheidung der EInspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 13. Juli 1988 Uber 
die Aufrechterhaltung des europaischen Patents 
Nr. 58 774 in geandertem Umfang. 

I 
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Sachverhalt und Antrãge 

Gegen das europäische Patent Nr. 58 114 wurde von zwei Em-
sprechenden ordnungsgemäB Einspruch eingelegt. Mit einer 

Entscheidung nach Artikel 106 (3) EPU vom 13. Juli 1988 
beschlol3 die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des 
Patents in geändertem Umfang. 

Von eirier der beiden Einsprechenden wurde am 9. Septem-
ber 1988 tinter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde 
eingelegt und der Widerruf des Patents beantragt. Am 

3. Oktober 1988 erklàrte die Beschwerdegegnerin, daB "das 
Patent zurückgenomrnen werd&', und beantragte mit einem 
bestätigten Fernschreiben voin 28. Oktober 1988, das Patent 
zu widerrufen. Auf einen Eescheid des Geschàftsstellen-
bearnten der Beschwerdekammern vom 19. November 1988 hin 
reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebegründung 
nach, in der sie als einzigen Beschwerdegrund den Wider-
rufsantrag der Beschwerdegegnerin vom 28. Oktober 1988 
angab. 

Entsche idungsgründe 

1. Eel der vorliegenden Beschwerde 1st zunächst zu prufen, ob 

sie zulässig 1st, d. h. insbesondere, ob das am 19. Novem-
ber 1988 eingegangene Schreiben der BeschwerdefUhrerin, in 

dem sie ihren Antrag auf Widerruf damit begründet, daB die 
Patentinhaberin den Widerruf beantragt hat, eine schrift- 
liche Begründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPU 
enthält. Die Beschwerdekammer ist nur dann befugt, die 
Beschwerde nach den Artikein 110 (1) und 111 (1) EPU zu 
prUfen bzw. darüber zu entscheiden, wenn diese zulãssig 
ist. 
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Bereits in früheren Entscheidungen der Beschwerdekanunerri 
ist untersucht worden, was dieses Erfordernis des Arti-
kels 108 EPU bedeutet. So weist insbesondere die Entschei-
dung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" 

(ABL. EPA 1987, 280) darauf hin, dal3 dies kein reines 

Forinerfordernis ist, sondern voraussetzt "daB der Beschwer-
deführer seine Sache vorträgt", und zwar mit einer "Begrün-
dung, in der auf die Sache eingegangen wird"; sie weist 
ferner darauf hin, daB dieser Aspekt der Zuiässigkeit "nur 
aus dein jeweiligen Zusanunenhang heraus entschieden werden" 
kann (s. Entscheidungsgrunde, Nr. 2). In den Entscheidungen 
T 220/83 "Beschwerdebegründung/HTJLS" (AB1. EPA 1986, 249) 
und T 213/85 "Beschwerdebegrundung Il/FISCHER" 
(ABI. EPA 1987, 482) ist auBerdexn festgesteilt worden, daB 
entsprechend diesem Erfordernis "in der Beschwerdebegrün-
dung darzulegen fist], aus weichen rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben 

werden soil." 

In den beiden letzteren Fallen hatten die Aninelder in der 
Beschwerde behauptet, die angefochtenen Entscheidungen 
seien sachiich nicht richtig gewesen, und die Kammer hatte 
festgestelit, daB sie die rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründe für diese Behauptung nicht angegeben hatten. 

Anders gelagert sind die Fälle, in denen sich die Sachiage 

nach Ergehen der erstinstanziichen Entscheidung ändert. Em 
Beispiel hierfür 1st die Entscheidung T 105/87 "Inland 
Steel" voin 25. Februar 1988 (nicht verôffentiicht); hier 
hatte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung die 
erstinstanziiche Entscheidung inhaitlich nicht angefochten, 

sondern eingeräunit, daB sie richtig war, und dement-

sprechend geanderte Anspruchssätze eingereicht, die dieser 

Entscheidung sachlich Rechnung tragen soilten. Auf das 

Vorbringen des Beschwerdegegriers hin hat die Kaxnmer danials 
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erklärt: "Aus dein Wortlaut der Artikel 106 bis 108 und 
Regel 64 EPU ist nichts zu entnehmen, was darauf schlie8en 
läi3t, daB sich die Aufgabe der Beschwerdekammern aus-
schlieBlich darauf beschränkt zu prüfen, ob die Eritschei-
dung der ersten Instanz allein aufgrund der ihr v6rgelegten 
Tatsachen und Arguinente richtig ist ... Das EPU enthält 

auch sonst nichts, was eine soiche Annahine erhärten würde. 
Es ist in Gegenteil eindeutig vorgesehen, daB je nach Lage 
des Einzelfalles neue Tatsachen und Argumente in Beschwer-
deverfahren vorgebracht und von den Beschwerdekanunern nach 
Ma8gabe des Artikels 114 (2) EPU geprüft werden 
können 

4. Dervorliegende Fall ist ein weiteres Beispiel für eine 
solche Anderung der Sachiage nach Ergehen der erstinstanz-
lichen Entscheidung. Hier besteht die Anderung darin, daB 
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Widerruf ihres 
Patents beantragt hat, nachdein Beschwerde eingelegt worden 
war. 

In der Sache T 186/84 (AB1. EPA 1986, 79) hat die Beschwer-
dekarnmer entschieden, daB der in Einspruchsbeschwerdever-
fahren gesteilte Antrag eines Patentinhabers auf Widerruf 
seines Patents gleichbedeutend mit deni Entzug seines für 

die Zwecke des Artikels 113 (2) EPU erforderlichen Einver- 
ständnisses mit der erteilten Fassung ist und daB das 

Patent auf dieser Grundlage ohne Prüfung der sachlichen 
Einspruchsgründe widerrufen werden muB. In der Sache 
T 237/86 (AB1. EPA 1988, 261) hat die Beschwerdekammner 
entschieden, daB sie von ihrer Befugnis nach Arti- 
kel 111 (1) EPU Gebrauch machen und den Widerruf des 
Patents beschlieBen kann, wenn ihr in Einspruchsbeschwer- 
deverfahren mnitgeteilt wird, daB Patentinhaber und Em-

sprechender beide den Widerruf des Patents wUnschen (z. B. 

durch einen ausdrücklichen Antrag des Patentinhabers auf 

1 
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Widerruf seines Patents oder durch eine andere Formulierung 
mit gleicher Wirkung). Seit Ergehen dieser Entscheidung 
haben die Beschwerdekammern in einer Reihe von Fallen auf 
einen entsprechenden Antrag des Patentinhabers hin den 
Widerruf des Patents nach Artikel 111 (1) EPU beschlossen. 

Im Hinblick auf die oben genannten Entscheidungen ist die 
Kaminer der Auffassung, daB das Schreiben der Beschwerde-
führerin, eingegangen ant 19. November 1988 (S. Nr. 1) einen 
rechtsgültigen Grund dafür enthält, daB die Kaminer nach 
Artikel 111 (1) EPU die Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung und den Widerruf des Patents beschlieBen kann. 
Beantragt nämlich un Verfahren vor dent EPA der Patentin-
haberselbst den Widerruf seines Patents, so gibt es wohl 
kauni einen triftigeren Grund für den Widerruf, da die 
Offentlichkeit kein Interesse daran haben kann, daB em 
Patent gegen den Willen seines Inhabers aufrechterhalten 
wird. 

Angesichts dieser nach Ergehen der angefochtenen Entschei-
dung eingetretenen Anderung der Sachiage, d. h. des Antrags 
der Beschwerdegegnerin auf Widerruf ihres Patents, ware es 
nach Auffassung der Kaminer vóllig überflussig, wenn sich 
die Beschwerdebegrundung neben der Tatsache, daB die Be-
schwerdegegnerin selbst den Widerruf beantragt hat, noch 
auf andere Sachverhalte beziehen würde. 

Nach Auffassung der Kammer sind somit die Artikel 106 

bis 108 und Regel 64 EPU erfUllt; die Beschwerde ist also 
zulässig. 

Nach Ansicht der Kanuner hat das EPA mm Einspruchsverfahren 
die grundlegende Aufgabe, Streitigkeiten zwischen den Be-
teiligten zu klären. mi vorliegenden Fall sind sich Be-
schwerdegegnerin und Beschwerdeführerin nach Einreichung 
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	 der Beschwerdeschrift nuninehr darüber einig, daB das Patent 

widerrufen werden soil; es liegt also keine Meinungsver-

schiedenheit mehr zwischen ihnen vor. Die Kanuner hat des-

halb - auch unter Berücksichtigung der unter Numnr 5 ange-

stellten Uberlegungen- in Ausübung ihrer Befugninach 

Artikel 111 (1) EPU entschieden, das Patent zu widerrufen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung voni 13. Juli 1988 

wird aufgehoben. 

Das europäische Patent Nr. 58 774 wird widerruf en. 

Der Geschàftsstellenbeanite: Der Vorsitzende: 
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